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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanz- und Ausgabenordnung

Am 8. September 2016 reichte die Finanzkommission des Nationalrats die Motion
„Keine Aufweichung der bewährten Schuldenbremse" ein. Diese beauftragt den
Bundesrat, durch eine Präzisierung der gesetzlichen Bestimmungen zur
Schuldenbremse eine Aufweichung der bisherigen Regelung zu verhindern. Als nötig
erachtete die FK-NR diese Motion, weil sie befürchtete, dass der Bundesrat aufgrund
des Tiefzinsumfeldes Überschüsse im Bundeshaushalt nicht mehr zwingend und
vollständig für den Schuldenabbau einsetzen möchte. Anzeichen für eine solche
Lockerung waren gemäss den Zuger Nationalräten Aeschi (svp, ZG) und Pezzatti (fdp,
ZG) mehrfach vorhanden: der Auftrag des Bundesrates an das EFD, eine „symmetrische
Bewirtschaftung des Ausgleichskontos" vertieft zu prüfen; der Antrag des Bundesrates
beim Voranschlag 2016, Migrationsausgaben von CHF 400 Mio. als ausserordentlich zu
verbuchen; sowie die Motion Müller (cvp, LU), die forderte, dass künftige Überschüsse
auch für die Mitfinanzierung von budgetierten Mehrausgaben im Bereich der
Sozialversicherung verwendet werden können. Eine Lockerung der Schuldenbremse
würde jedoch gemäss FK-NR beim Staat jährlich Mehrausgaben von bis zu CHF 1 Mrd.
nach sich ziehen und damit zu einer weiteren Vergrösserung der Ausgaben zulasten der
nächsten Generation führen. 

Demgegenüber argumentierte der Bundesrat, dass sein Auftrag an das EFD die
Schuldenbremse selbst nicht tangiere. So bestehe das Ziel der Schuldenbremse in
einem dauerhaften Gleichgewicht zwischen Ausgaben und Einnahmen, sie verlange
entsprechend eine Stabilisierung der nominellen Schulden. Stattdessen seien aber seit
2006 dank strukturellen Überschüssen Schulden in der Höhe von CHF 20 Mrd. abgebaut
worden. Diese systembedingten Budgetunterschreitungen hofft der Bundesrat in
Zukunft für andere Zwecke als ausschliesslich für die Schuldenreduktion verwenden zu
können. Er beantragte entsprechend die Ablehnung der Motion, da diese der Prüfung
dieser Frage durch das EFD vorgreifen würde. Thomas Weibel (glp, ZH) ergänzte, dass
neben der Stabilisierung der nominellen Schuld auch die konjunkturpolitische
Stabilisierung zu den Hauptfunktionen der Schuldenbremse gehöre. Dadurch, dass aber
zu hohe Fehlbeträge im Ausgleichskonto innerhalb dreier Jahre abgetragen werden
müssen, während Überschüsse nicht verwendet werden können, werde „die
konjunkturpolitische Wirkung der Schuldenbremse torpediert". Von dieser
Argumentation liess sich der Nationalrat jedoch nicht überzeugen und pflichtete mit
seinem Votum zur Annahme der Motion dem Argument von Albert Vitali (fdp, LU) bei,
wonach sich das Parlament frühzeitig gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse
positionieren müsse. 

Der Ständerat liess sich hingegen nicht auf eine inhaltliche Beratung der Motion ein,
sondern nahm einen Ordnungsantrag Graber Konrad (cvp, LU) mit 34 zu 9 Stimmen bei 1
Enthaltung an. Dieser verlangte die Sistierung der Behandlung der Kommissionsmotion,
bis die WAK-SR den Bericht des Bundesrates „Zukunftsperspektiven für die Schweiz",
der auf einem Postulat Grabers beruht, beraten konnte. Der Luzerner Ständerat hatte
argumentiert, dass er mit seinem Ordnungsantrag vor allem verhindern möchte, dass
dieselbe Diskussion zweimal geführt werden müsse. 1

MOTION
DATUM: 08.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2017 behandelte der Ständerat die Motion der FK-NR gegen
eine „Aufweichung der bewährten Schuldenbremse“. Dabei stellte Konrad Graber
(cvp, LU) einen Ordnungsantrag auf Sistierung der Behandlung der Motion bis nach der
Beratung des Berichts „Zukunftsperspektiven für die Schweiz”. In dem Bericht würden
dieselben Fragen behandelt, welche im Rahmen dieser Motion relevant seien. Die WAK-
SR werde den Bericht in Kürze beraten und, da diese Fragen „eine breitere Diskussion”
erforderten, werde er beantragen, den Bericht im Plenum zu diskutieren. Bei Annahme
seines Ordnungsantrags müsste man folglich diese Diskussion nicht zweimal führen,
erklärte Graber. Im Namen der FK-SR unterstützte Anita Fetz (sp, BS) den Antrag auf
Sistierung. Philipp Müller (fdp, AG) hingegen erklärte, dass der Grundsatz der
Schuldenbremse nicht angetastet werden solle und der Bericht daher überflüssig sei. Er
lehne den Ordnungsantrag in der Annahme ab, dass die Motion angenommen werde.
Soweit kam es jedoch nicht: Mit 34 zu 9 Stimmen (bei einer Enthaltung) sprach sich der
Ständerat für die Sistierung der Motion aus. 2

MOTION
DATUM: 28.02.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Anfang März 2015 standen die Präsidenten der drei bürgerlichen Parteien CVP
(Christophe Darbellay; cvp, VS), FDP (Phillip Müller; fdp, AG) und SVP (Toni Brunner; svp,
SG) vor die Medien, um einen bürgerlichen Schulterschluss in der Wirtschaftspolitik
anzukünden. Mit Hilfe eines Programms, das möglichst viele gemeinsame Punkte wie
etwa ein Verbot neuer Steuern in den nächsten fünf Jahren oder die Bekämpfung
administrativer Kosten für Unternehmen enthalte, wolle man einen einheitlichen
bürgerlichen wirtschaftspolitischen Kurs einschlagen, um den von der Frankenstärke
verursachten Problemen Herr zu werden. 
Weniger konkrete Übereinstimmung fand sich im Ende März vorgelegten Programm
dann freilich in der AHV-, der Energie- und der Europapolitik. Das St. Galler Tagblatt
sprach denn auch von einer «bürgerliche[n] Schnittmenge mit Lücke». Die Linke
reagierte skeptisch auf das gemeinsame Wirtschaftsprogramm. Christian Levrat (sp,
FR), Parteipräsident der SP, sprach davon, dass FDP und CVP vor der SVP kapitulierten
und zu Juniorpartnerinnen würden, sich damit aber für die anstehenden
eidgenössischen Wahlen wohl «das eigene Grab schaufeln» würden. In Le Temps wurde
die Vermutung geäussert, dass vor allem die CVP mit diesem Bündnis die rechte Flanke
sichern wolle; dies sei nach dem BDP-Nein zu einer Fusion mit der CVP nötig, so die
«Schweiz am Sonntag».
Das als gemeinsamer roter Faden gedachte bürgerliche Projekt bekam schon im Mai
2015 erste Risse. Die CVP versagte einem im Rahmen des Konsolidierungs- und
Aufgabenüberprüfungspakets (KAP) von der SVP gestellten Antrag für eine Deckelung
der Staatsausgaben ihre Unterstützung und hiess auch Mehrausgaben im Kulturbereich
gut. Freilich hatten sich auch FDP und SVP im Rahmen des KAP für ein höheres
Armeebudget und eine Entschärfung des Sparprogramms in der Agrarpolitik
ausgesprochen. Der Blick sprach deshalb von einem «Wortbruch in Serie» und von
einem gebrochenen «Sparschwur» und startete für die Sommersession 2015 einen
«Schwur-Check», um aufzuzeigen, wo die bürgerlichen Parteien von ihren
Sparversprechen abwichen. In der Folge meldeten sich im Boulevardblatt kritische
Stimmen von CVP- und FDP-Nationalratsmitgliedern, wonach der Schulterschluss zu
einem Verlust der Glaubwürdigkeit der eigenen Partei führen könnte.
Mitte Juni bezeichnete dann SVP-Parteipräsident Toni Brunner den Schulterschluss in
einem Interview in der «Schweiz am Sonntag» als «Makulatur». Grund dafür war vor
allem auch die Weigerung der FDP, mit der SVP flächendeckende Listenverbindungen
für die eidgenössischen Wahlen einzugehen. Die SVP habe alles versucht, die beiden
anderen Parteien «auf den Pfad der Tugend zurückzubringen», die CVP bewege sich
aber nach links und der FDP sei egal, ob bei den Wahlen die SP oder die SVP zulege. In
der Folge kam es zu gegenseitigen Schuldzuweisungen via Medien. Laut Christophe
Darbellay verabschiede sich die SVP aus dem bürgerlichen Lager, weil sie keine Hand für
Lösungen biete. Zurückhaltender zeigte sich Philipp Müller. Man dürfe nicht nur auf die
Differenzen zeigen, sondern müsse auch darauf schauen, was die bürgerliche
Zusammenarbeit bereits gebracht habe. Die FDP halte deshalb am Schulterschluss fest,
weil es ihr um den Erhalt von Arbeitsplätzen gehe. Die in der Herbstsession von der
bürgerlichen Mehrheit gegen den Willen der eigenen Bundesratsmitglieder
gutgeheissenen Deregulierungsvorstösse wurden denn etwa von der Aargauer Zeitung
als «Lebenszeichen» für die angekündigte bürgerliche Zusammenarbeit interpretiert. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.03.2015
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2016, S. 1852 ff.; AB SR, 2017, S. 45 f.
2) AB SR, 2017, S. 45 f.
3) LT, 23.2.15; Blick, LZ, NZZ, 3.3.15; NZZ, 4.3.15; Exp, LT, LZ, Lib, SGT, 28.3.15; LT, 2.4.15; SO, 26.4.15; LT, 7.5.15; NZZ, 9.5.15;
Blick, 1.6.15; Blick, 3.6., 4.6.15; Blick, 6.6.15; SO, 21.6.15; Blick, 22.6.15; AZ, Lib, 23.6.15; SO, So-Bli, 28.6.15; AZ, 29.6.15; SO,
27.9.15
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